
 

CAMPINGPLATZORDNUNG 

• Der Zugang zum Campingplatz ist nur mit Genehmigung der Direktion und nach Registrierung 

der persönlichen Daten erlaubt, wie gesetzlich vorgeschrieben. Innerhalb der Anlage müssen Gäste 

und Besucher das spezielle Armband sichtbar während des gesamten Aufenthalts tragen; dieses, 

zusammen mit dem Parkplatzpass, muss bei Abreise bzw. wenn kein Übernachten erfolgt, 

zurückgegeben werden. 

• Minderjährige, auch mit Ausweis, dürfen nur begleitet von Eltern oder volljährigen Personen mit 

schriftlicher Zustimmung der Eltern untergebracht werden. 

• Der tägliche Übernachtungspreis wird ab Ankunft bis 9:00 Uhr am Folgetag berechnet; nach 

diesem Zeitpunkt wird ein weiterer Tag berechnet. 

• Check-in für Unterkünfte ab 10:00 Uhr, Übergabe bis 16:00 Uhr, Check-out bis 9:00 Uhr. 

Danach ist ein Verbleib oder die Nutzung der Einrichtungen nicht möglich. 

• Die Nutzung des Stellplatzes oder Parkplatzes ist nur mit Zustimmung der Direktion erlaubt. 

• Von 14:00 bis 16:00 Uhr und von 24:00 bis 8:00 Uhr ist Ruhe einzuhalten. Zum Schutz der Ruhe 

und Ordnung ist es verboten, Aktivitäten auszuführen, die stören könnten. Dazu gehört das Fahren 

mit Fahrzeugen innerhalb des Platzes, Geschirr oder Wäsche zu waschen. Außerdem ist die 

Lautstärke von Radio, TV oder ähnlichen Geräten zu reduzieren. Von 21:00 bis 8:00 Uhr ist 

ebenfalls die Nutzung von Fahrrädern, Rollern, Skateboards etc. untersagt. 

• Besucher müssen sich bei der Direktion anmelden. Die erste Stunde ist kostenlos, danach ist der 

Tagespreis zu zahlen. 

• Autos dürfen die Unterkunft/Stellplatz nur bei An- oder Abreise zur Be- und Entladung der 

Gepäckstücke und Ausrüstung befahren; danach müssen sie ausschließlich auf den zugewiesenen 

Parkplätzen abgestellt werden. 

• Am 15. August sind keine Besucher auf dem Campingplatz erlaubt. 

• Camper müssen für ihre persönlichen Gegenstände selbst Sorge tragen; die Direktion übernimmt 

keine Verantwortung für Diebstahl oder Schäden, ausgenommen für hinterlegte Gegenstände, die in 

Verwahrung genommen wurden. 

• Die Geschwindigkeit von Fahrzeugen innerhalb des Campingplatzes darf 10 km/h nicht 

überschreiten. 

• Es ist verboten, heißes Wasser oder Reinigungsmittel auf Pflanzen zu gießen. Die Vegetation, 

Sauberkeit und die ordnungsgemäße Nutzung der Camping-Einrichtungen müssen respektiert 

werden. 



 

• Kinder müssen stets von einem verantwortlichen Erwachsenen begleitet werden. Die Direktion 

übernimmt keine Verantwortung für Unfälle. 

• Gäste sind verpflichtet, die Mülltrennung gemäß den Vorgaben im ökologischen Bereich 

innerhalb des Campingplatzes einzuhalten, unter Beachtung der dort angegebenen Zeiten. 

• Wer beim Vandalismus an Einrichtungen oder Ausstattungen des Campingplatzes erwischt wird, 

wird umgehend ausgeschlossen. 

• Offenes Feuer ist strengstens verboten, ebenso das unbeaufsichtigte Anzünden von Feuerstellen. 

Die Nutzung von Grills auf Stellplätzen, in Unterkünften oder außerhalb der vorgesehenen Bereiche 

ist nicht gestattet. 

• Der Zugang von Tieren in den für sie vorgesehenen Bereich des Campingplatzes ist nur nach 

ausdrücklicher Genehmigung der Direktion und Vorlage des gültigen Impfpasses sowie einer 

Haftpflichtversicherung erlaubt. Der Besitzer muss den Hund an der Leine führen, eine 

Maulkorbpflicht einhalten, den Hund zum Toilettengang außerhalb des Campingplatzes begleiten, 

ein Kotbeutel-Set dabei haben, Verschmutzungen sofort beseitigen und für die Einhaltung der Ruhe 

der anderen Gäste sorgen. 

• Vierbeinige Freunde dürfen die speziell für sie eingerichtete Strandzone frei nutzen und unter 

dem Sonnenschirm bleiben, unter Einhaltung der oben genannten Regeln. Ebenso dürfen sie den 

Restaurantbereich benutzen, indem sie den von der Direktion vorgegebenen Weg nutzen und 

gesperrte Bereiche meiden. 

• Es ist verboten, Tücher an Bäumen zu befestigen oder Überdachungen auf dem Stellplatz zu 

montieren. Teppiche oder Bodenbeläge müssen atmungsaktiv sein (z. B. Sonnenschutzmatten – 

kein Plastik oder Linoleum) und dürfen die Umrisse der installierten Ausstattungen nicht 

überschreiten. 

• Wer diese Regeln nicht einhält oder sich nicht zivilisiert verhält, kann nach Ermessen der 

Direktion umgehend als unerwünschter Gast ausgeschlossen werden. 

• Diese Regeln sind Bestandteil des Buchungsvertrages. Der Betritt der Anlage gilt als 

stillschweigende Annahme durch die Gäste. 

 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und schöne Ferien! 

 


